
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/3/15 1ABR16/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1977

Norm

ArbVG §4

Rechtssatz

Wegen der Aufgabe der Tarifautonomie kann der Staat nur die Koalitionen an ihr teilnehmen lassen, die diese Aufgabe

sinnvoll zu erfüllen vermögen. Die Tari7ähigkeit darf nur nicht von Umständen abhängig gemacht werden, die nicht

von der im Allgemeininteresse liegenden Aufgabe der Ordnung und Befriedung des Arbeitlebens gefordert sind.
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